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Kernaufgabe medizin-ethischer Richtlinien ist es, Fachpersonen differenzierte und 
zugleich praxistaugliche Hilfestellungen für heikle Situationen zu geben, mit de-
nen sie konfrontiert werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der Erarbei-
tung solcher Richtlinien Kontroversen entstehen. Dies geschah 2018 bei den von 
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) über-
arbeiteten Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod» bezüglich des Unterkapitels 
über den assistierten Suizid (Suizidhilfe).

Assistierter Suizid – ja oder nein? Medizin-ethische Richtlinien helfen bei der Entscheidungsfindung.

2004 hatte die SAMW die medizin-ethischen Richt-
linien «Betreuung von Patientinnen und Patienten am 
Lebensende» veröffentlicht, die seither Teil der Stan-
desordnung der FMH sind. Gut zehn Jahre später be-
auftragte die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der 
SAMW eine Subkommission mit der Überarbeitung 
der Richtlinien. Dabei sollten Hilfestellungen zur Ge-
sprächsführung mit Betroffenen und Angehörigen im 
Falle einer neu diagnostizierten Krankheit mit infaus-
ter Prognose ebenso dargestellt werden wie das Kon-

zept des «Advance Care Planning» und der Umgang 
mit Sterbewünschen. Dem assistierten Suizid als be-
sonders kontrovers diskutiertem Thema sollte ein ei-
genes Unterkapitel gewidmet werden. 
2018 verabschiedete die SAMW die revidierten Richt-
linien. Die genannten Neuerungen wurden sowohl in 
der öffentlichen Vernehmlassung als auch von der Ärz-
tekammer ausdrücklich begrüsst – allerdings mit der 
gewichtigen Ausnahme des Unterkapitels 6.2.1 zum as-
sistierten Suizid, das zu kontroversen Diskussionen 

FMH Aktuell 1436

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI 2021;102(44):1436–1437

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html



führte. In der Folge lehnte eine Mehrheit der Ärzte-
kammer der FMH das neue Unterkapitel und die Auf-
nahme der überarbeiteten Richtlinien in die Standes-
ordnung ab. So behielt die alte Fassung von 2004 
standesrechtlich ihre Gültigkeit, als die neue Version 
von 2018 seitens der SAMW bereits in Kraft gesetzt wor-
den war  – ein unerfreulicher, der Sache nicht dienli-
cher Zustand.

Ein zu vager Begriff

Ärztekammer und FMH brachten seinerzeit vor allem 
die Sorge zum Ausdruck, dass der in der neuen Fassung 
der Richtlinien verwendete Begriff des «unerträgli-
chen Leidens» zu unbestimmt und zu subjektiv sei. 

Dies könne, so die Befürchtung, einerseits zu einer 
Rechtsunsicherheit für die Ärzteschaft führen und an-
dererseits wegen der Vagheit des Begriffes zu einer in-
flationären Ausweitung von Begehren nach einem as-
sistierten Suizid. 
Dadurch wiederum könne dieser unkritisch entproble-
matisiert werden und folglich in der Öffentlichkeit der 
Eindruck entstehen, der assistierte Suizid gehöre zu 
den genuin ärztlichen Aufgaben.
Eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Delegierten der 
SAMW/ZEK sowie des Zentralvorstandes und Rechts-
dienstes der FMH hat sich in der Folge in mehreren 
Etappen differenziert mit dem Unterkapitel und den 
verwendeten Begriffen auseinandergesetzt. Konsens 
bestand dabei zu folgenden Grundsätzen:

1 Der assistierte Suizid ist heute eine gesellschaftliche 
Realität, mit der sich Ärztinnen und Ärzte gerade 
mit Blick auf ihr berufliches Selbstverständnis und 
auf die damit angesprochenen medizin-ethischen 
Fragen auseinandersetzen müssen.

2 Es obliegt stets der persönlichen Entscheidung des 
einzelnen Arztes beziehungsweise der Ärztin, ob er 
oder sie einen assistierten Suizid aktiv unterstützt 
oder nicht. Medizin-ethische Richtlinien sollen bei 
der Entscheidungsfindung helfen, können diese 
aber in keinem Fall ersetzen.

3 Der Umstand, dass unter bestimmten Vorausset-
zungen ein ärztlich assistierter Suizid rechtlich er-
laubt und ethisch vertretbar sein kann, ändert 
nichts daran, dass der assistierte Suizid eine Aus-
nahmesituation und nicht etwa eine genuin ärzt-
liche Tätigkeit darstellt.

Die gemeinsame Arbeitsgruppe verabschiedete im Sep-
tember 2021 einstimmig das neu formulierte Unterkapi-
tel zum assistierten Suizid. Die Richtlinien werden mit 
dem revidierten Unterkapitel im November 2021 dem 
Senat der SAMW zur Verabschiedung vorgelegt und im 
Frühjahr 2022 der Ärztekammer unterbreitet. 
Die Präsidien der FMH und der SAMW sowie die weiteren, 
an der Überarbeitung beteiligten Fachpersonen sind 
überzeugt, dass der Text an Klarheit, Präzision sowie Pra-
xistauglichkeit gewonnen hat, und hoffen auf eine gute 
Aufnahme. Ein wichtiges Ziel ist, den jetzigen Zustand 
mit zwei parallel gültigen, aber inhaltlich unterschiedlich 
akzentuierten Richtlinien zu überwinden und die revi-
dierte Fassung als Ersatz für die Richtlinien aus dem Jahr 
2004 in die Standesordnung der FMH zu integrieren.
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Es obliegt der persönlichen Entscheidung des 
Arztes bzw. der Ärztin, ob er oder sie einen 
assistierten Suizid aktiv unterstützt.
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